
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

18. Oktober 1963 Nr.. 5462

Die Ei~2~r emeinde Balsthal unterbreitet dem Regierungs-~

rat den~mit den dazuge

h~5renden ~~~enBauvorschriften zur Genehmigung.

Seit einiger Zeit ist die Gemeinde Balsthal m~± der Bear

beitung der Ortsplanung beschäftigt, Bis zur Durchführung der

öffentlichen Planauflage muss noch mit einiger Zeit gerechnet

werden, Damit die Bautätigkeit nicht gehemmt wird, hat die Ge

meinde über das Teilgebiet hNesplenackerht einen speziellen Be

bauungsplan erstellen lassen, Auf diesem Areal ist die Ausführung

von 3—geschossigen Mehrfamilienhäusern vorgesehen, Die öffentli

che Auflage des Planes sowie der spez. Bauvorschriften erfolgte

in der Zeit vom 25~~ .:.pril bis 25. Mai 1963. Innert nützlicher

Frist ging eine Einsprache von Frau Wwe, Hedwig Stich—Reinhardt,

Oberfeld, Balsthal, ein, welche jedoch auf dem Verhandlungswege

bereinigt werden konnte und zurückgezogen wurde, An der Gemeinde—

versammlung vom 15. Juli 1963 wurde der spezielle Bebauungsplan

“Nesplenacker“ mit den dazugehörenden speziellen Bauvorschriften

genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materie:1

sind auch keine Bemerkungen anzubringen,

Es wird

beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan “Nesplenacker“ mit den dazu

gehörenden speziellen Bauvorschriften wird die Genehmigung er

teilt,

Genehmigungsgebuhr Fr. 24.--.

Publikationskosten Fr. 14.——
(Im Kontokorrent mit der Gemeinde

Total Fr.. 38,—« Balsthal zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 1391)

Der Staatssohreiber:



—2—

Bau—Departement (4)
Kant0 Hochbaüamt (2)
Kant0 Tiefbauamt (2)
Jur~, Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant., Planungs.stelle (2), mit 1 gen., Plan u.~ gen.. spez. Bauvor—

schriften, Akten
Kre±~bauamt II, Olten, mit 1 gen; Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)

..Ammannat~ ae~Einwoh‘.ergemeind~ Balsthal
Bauk6mis~sioxi der Einwohnergemeinde Balsthal, mit 2 gen0 Plänen und

:: 3 gen, &tuvorschriften
Amtsblatt (Publikation des D~~positivs)



1

Yanton Solothurn Gemeinde Balethal

SDezielle Bauvorschriften

für den speziellen Bebauungsplan Nespien—
acker, Grundstücke Nr0828,829,840 und 84l~

Die Einwohnergemeinde Balathal erlässt hiermit auf Grund des
kantonalen Bau~esetzes § 6, Ziffq 10 Und § 7, Zi~ff0 5 8
folgende Bauvorsohriften für den speziellen Bebauungsplan Nes~
plenacker

Art0 1

Der spezielle Bebauungsplan Nesplenacker gilt für die ~~sbereich
Grundstücke Nr0 828, 829, 840, und 84l~

Art0 2

Die Grundstücke Nr0 828,829,840 und 841 werden zur ~~neintei1un
Mehrfamilienhaus zone erklärt0

In dieser hehrfamilienhauszone dürfen Wohnblöcke mit Ueberbauu~
3 Geschossen erstellt werden0 Die Länge wird mit 32,40
m, die Breite mit 10~80 m begrenzt0Die Lage der Häu~
ser ist im speziellen Bebauungsplan festgehalten0

Art04

Die Grenz« und Gebäudeabstände sind gemäss Bebauungs« Grenz~ und Ge~
plan und § 28 Normalbaureglement einzuhalten0 bäudeabstände

Art0 5

Die BaubehL5rde ist berechtigt, genügend Park~ und Ab~ ~~~pnd
ste1~plätze auf privatem Grund zu. verlangen0 Gemäss ~stelllätze
den Richtlinien der Regionalplanung ist mindestens
1 Abstellplatz für 1 — 3 Wohnungen erforaerlich0



Art- 6

Läden und Kleingewerbebetriebe mit geringen Störungen Läden~~ie~n~
sind zuläezigQ ~

~ft1 b0

Das G~meifldebour5d]~~t sotrie das kentorale Norms1-~
bauregie~fle~1 ~ f~tn&ell eis ergänzendes Recht nwendung

Uebertretul gen dieser Bauordn~g ~ erden gemäze den Dc
stimmungen ges Daugesetzes und des~
geahndet

Art~8

Beechuerdeu gegen Entsciie~de des Gemeinderates auf
Grund lieser Bauordr~ung sind innert 14 Tagen von der
sohriftlioll0fl Zustellung an gs~echnet, an den Regi e
r~ngsrnt z~ richte‘10

Art~~

~glement

werd

£i~ee uo‘dnuflg trimt nach d~r Gonehmdgurlg durch den 1n~rsfi~~t(
Regiel rigs: at ces K~nbOi1S S~1othurn und nach der Ju~i~
ke ~iou m t L in ‚Kr~ft

V n de:~~gen llCJ~t~

aeisth 1 den L5 ~ ‘~ 6)

Vom Regierungsrat durch heutigen
~eschIuss N~. ~ genehmigt.
So~o~hurn, den ‘~3 ‘~fa~(

Der
Zchreiber~

~r G~i~~irdcSCn!~ i e~ L



Auszuo AUS DEM PROTOKOLL
DES -

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0LOTHuRN
VOM

18, Oktober 1963 Nr.. 5462

Die Einw~ meinde~Ba1stha1 unterbreitet dem Regierungs

rat den ~~ie11en_Bebauui plan_HNee~1enackerhI mit den dazuge

hörenden ~ elleau iften zur Genehmigung.

Seit einiger.Zeit ist die Gemeinde Balsthal mit der Bear

beitung der Ortsplanung beschäftigt. Bis zur DurchfüI~rung der

öffentlichen Planau±‘lage muss noch mit einiger Zeit gereöhnet

werden, Damit die Bautätigkeit nicht gehemmt wird,, hat die Ge

meinde über das Teilgebiet ‘~Nesplenaoker“ einen speziellen Be

bauungsplan erstellen lassen. Auf diesem Areal ist die Ausführung

von 3—geschossigen Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Die öffentli

che Auflage des Planes sowie der spez. Bauvorschriften erfolgte

in der Zeit vom 25. .Zpril bis 25. Mai 1963, Innert nützlicher

Frist ging eine Einsprache von Frau Wwe. Hedwig Stich—Reinhardt,

Oberfeld, Balsthal, ein, welche jedoch auf dem Verhandlungewege

bereinigt werden konnte und zurückgezogen wurde, An der Gemeinde—

versammlung vom 15. Juli 1963 wurde der spezielle Bebauungsplan

“Nesplenacker“ mit den dazugehörenden speziellen Bauvorschriften

genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt, Materie-.1

sind auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan “Nesplenacker“ mit den dazu

gehörenden speziellen Bauvorschriften wird die Genehmigung er

teilt.

Genehmigungsgebü.hr Fr. 24.—— -

~ublikationskosten ~ (Im Kontokorrent mit der Gemeinde

Total Fr, 38,—— Balsthal zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 1391)

Der Staatsschreiber:

Au~ferti~un~en S e ite2

16731.74000
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Bau—Departement (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant.‘ Tiefbauamt (2)
Jur., Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kante Pianu.ngsstelle (2), mit 1 gen, Plan u, gen0 spez. Bauver~
~ ~oh~‘if~er~ Akten

Kreisbauamt:Ii, Olten, mit 1 gen, Plan
Kant, Finanzverwaltung :(2)
Amniannamt der Binwohrergemeinde Baletha].,
Baukommission der EinwoI~nergemeindeBa~lstha1, mit 2 gen. Plänen und

3 gen. Bauvorschriften
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


